
 

 

  

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
ABTEILUNG UMWELT 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Freiburg 

 

Die Erismann & Cie. GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach am Rhein, hat für diesen 

Standort die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung zum 

Austausch der thermischen Abluftreinigungsanlagen-TARs durch eine neue rekuperative 

thermische Nachverbrennungsanlage-RNV mit Leistungsreserve sowie eine Erhöhung des 

Lösemitteleinsatzes auf 3.250 Tonnen pro Jahr in der Produktionsanlage zur Herstellung 

von Tapeten beantragt. 

 

Das Vorhaben bedarf einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach den §§ 4, 6, 

10 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 

der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie der Nummer 

5.1.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV. 

 

Das Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Genehmigungsbehörde führt ein 

förmliches Genehmigungsverfahren gemäß § 10 BImSchG durch. Aufgrund der Grenz-

nähe zu Frankreich ist eine grenzüberschreitende Behörden- und Öffentlichkeits-

beteiligung nach § 11a 9. BImSchV erfolgt. 

 

Gegen das Vorhaben wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

Der für Donnerstag, den 27.10.2022, um 10.00 Uhr in der Stadthalle, Jahnstr. 3, 

79206 Breisach am Rhein, anberaumte Erörterungstermin findet daher nicht statt 

(§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der 9. BImSchV). 

 

Freiburg, den 26.08.2022 

Regierungspräsidium Freiburg 

 

 


